
 

Ausnahme-Regel zum Mund-Nasen-Schutz. 

Eine Info für Menschen mit Hör-Behinderung 

in Leichter Sprache. 

 

 

Liebe Schleswig-Holsteiner und Schleswig-Holsteinerinnen! 

 

Seit Ende April 2020 gilt die Regel: 

Alle Menschen müssen einen  

Mund-Nasen-Schutz tragen: 

 

Zum Beispiel: 

• Beim Einkaufen, 

• beim Frisör, 

• im Bus oder in der Bahn. 

 

Aber der Mund-Nasen-Schutz kann  

für manche Menschen ein Problem sein. 

 

Zum Beispiel:  

• Wenn Sie Probleme beim Atmen haben.  

• Wenn Sie psychische Probleme haben. 

Zum Beispiel Angst. 

• Oder wenn Sie eine Hör-Behinderung haben. 

Das heißt:  

Wenn Sie gehör-los sind. 

Oder schwer-hörig. 

Oder spät-ertaubt. 

 



 

Denn: 

Wenn Mund und Nase bedeckt sind: 

Dann können Sie sich nur schwer mitteilen.

Und andere nur schwer verstehen. 

Oder gar nicht verstehen. 

  

 

Deshalb hat die Landes-Regierung  

eine Ausnahme-Regel gemacht. 

Für Menschen mit Hör-Behinderung: 

 

• Sie dürfen ihren Mund-Nasen-Schutz  

abnehmen: 

Wenn Sie mit anderen sprechen wollen. 

• Und andere Menschen dürfen ihren  

Mund-Nasen-Schutz abnehmen: 

Wenn die Menschen mit Ihnen sprechen wollen. 

 

Vielleicht fragt Sie jemand: 

Warum tragen Sie keinen Mund-Nasen-Schutz? 

 

Dann sagen Sie: 

Für mich gilt eine Ausnahme. 

Sie können auch Ihren  

Schwer-Behinderten-Ausweis zeigen. 

 

Sie dürfen dann auch ohne  

Mund-Nasen-Schutz ins Geschäft. 

 

  



 

Aber es gilt weiterhin: 

• Bitte halten Sie Abstand.  

• Bitte nehmen Sie den  

Mund-Nasen-Schutz nur ab:  

Wenn es nötig ist. 

Zum Beispiel zum Sprechen.  

 

Das geht auch: 

Sie können auch einen anderen  

Mund-Nasen-Schutz tragen: 

Einen durchsichtigen Plastik-Schutz. 

Der Plastik-Schutz heißt auch:  

Visier. 

Damit können Sie auch 

Mund und Gesicht sehen. 

 

Noch mehr Infos zur Ausnahme-Regel 

finden Sie zum Beispiel: 

Auf der Internet-Seite vom Landes-Beauftragten 

für Menschen mit Behinderung. 

Dafür klicken Sie hier. 
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https://www.landtag.ltsh.de/export/sites/ltsh/beauftragte/beauftragte-men/aktuelles/Hinweise-zur-Mund-Nasen-Bedeckung-von-gehoerlosen-schwerhoerigen-und-spaetertaubten-Menschen.pdf



